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Mit Fürstlicher Verordnung vom 18. Februar 18121 wurde das Allge-
meine bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) im Fürstentum Liechtenstein
eingeführt, nachdem es in Österreich kurz davor, am 1. Januar 1812, in
Kraft getreten war.2 2012 kann das 200-Jahr-Jubiläum des Inkrafttretens
des ABGB daher sowohl in Österreich als auch in Liechtenstein gefeiert
werden. Die Beziehungen zwischen dem österreichischen und dem
liechtensteinischen ABGB verliefen in wechselnder Intensität, sind je-
doch nach wie vor aufrecht und verbinden seit bald zwei Jahrhunderten
die Zivilrechtsordnungen der beiden Nachbarstaaten. Dass sich das
liechtensteinische ABGB heute als eigenständige und lebensfähige Zivil-
rechtskodifikation präsentiert, der im Konzert des kontinentaleuropä -
ischen Privatrechts ein wohlverdienter Platz im Orchester gebührt, ist
eine Tatsache, deren Kenntnis ausserhalb – und vielfach auch innerhalb
– Liechtensteins meist noch im Verborgenen blüht. Sie ans Licht zu ho-
len stellt eine überaus interessante und lohnende Forschungsaufgabe dar,
deren Potential nach oben hin offen ist. 

1. Die Besonderheiten des liechtensteinischen ABGB 

Das liechtensteinische ABGB präsentiert sich heute als «Mischrecht», 
d. h. als Konglomerat von Rechtsvorschriften teils österreichischer, teils
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1 Abgedruckt in: Amtliches Sammelwerk der Liechtensteinischen Rechtsvorschriften
bis 1863, Vaduz 1971.

2 Zunächst mit Ausnahme des Erbrechts, das in Liechtenstein erst mit Erbrechtspa-
tent vom 6. 4. 1846 (abgedruckt in: Amtliches Sammelwerk, wie Fn. 1) zum 1. 1.
1847 in Kraft gesetzt wurde, und zwar mit leichten Modifikationen gegenüber der
österreichischen Fassung. 


